
Lehrplan der Volksschule, Achter Teil, Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische Grundsätze der verbindlichen 
Übungen, Grundschule - Verkehrserziehung, Stand: Juni 2003 

 1 

 
Verkehrserziehung 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Durch die Verkehrserziehung in der Volksschule soll eine kritische, verantwortungsvolle und 
umweltbewusste Einstellung zum Straßenverkehr geweckt und ein sicheres Verhalten als 
Fußgänger, Mitfahrer und Radfahrer angestrebt werden. 
Lernprozesse in der Verkehrserziehung sind unter dem Anspruch der Förderung sozialer 
Bewusstseinsbildung und sozialer Haltung zu organisieren. Durch entsprechende Formen der 
Vermittlung sollen Einsichten, Einstellungen, Verhaltensweisen und Kenntnisse grundgelegt 
werden; dies sowohl mit dem Ziel, das Grundschulkind zur Teilnahme als Fußgänger am 
Straßenverkehr zu befähigen, als auch unter dem Gesichtspunkt seiner künftigen 
Verkehrsteilnahme als Jugendlicher und Erwachsener. 
 
Im Einzelnen soll Verkehrserziehung 
– Einsichten in elementare Zusammenhänge der Verkehrsregelung und des Verkehrsablaufs 

sowie zwischen Straßenverkehr und Umweltschutz erschließen; 
– zur Bereitschaft führen, vorgegebene Normen und Regelungen sowie sonstige Erfordernisse 

und Gegebenheiten im Straßenverkehr zu akzeptieren und sich um soziales, auf Sicherheit 
gerichtetes, die Umwelt schützendes Verhalten zu bemühen; 

– die optische und akustische Wahrnehmungsfähigkeit, die Motorik, das 
Konzentrationsvermögen und die Reaktionssicherheit der Kinder als Voraussetzung für eine 
selbstständige, sichere Teilnahme am Straßenverkehr verfeinern; 

– die als Grundlage für verkehrsangemessenes Verhalten erforderlichen Kenntnisse über 
Verkehrseinrichtungen, Verkehrsvorschriften, Verkehrswege und Verkehrsmittel sowie 
Kenntnisse über den Umweltschutz und seine Bedeutung vermitteln; 

– durch Einübung konkreter Verhaltensmuster zur Bewältigung der täglichen Anforderungen 
als Fußgänger und als Mitfahrer in privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch als 
Radfahrer befähigen. 

 
LEHRSTOFF: 
 
Die Verkehrserziehung in der Grundschule hat bestimmte Grundleistungen zur Voraussetzung; 
sie sind auf allen vier Schulstufen zu fördern und durch gezielte Maßnahmen zu sichern. 
 
Die optische Wahrnehmung verfeinern 

und das Symbolverständnis für op-
tische Zeichen erweitern 

Lichtzeichen von Anlagen und Lichtzeichen an Fahr-
zeugen wahrnehmen, ihre Signalfunktion verstehen und 
ihre Bedeutung für das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer kennen 

Verkehrszeichen (Farbe, Form), andere Verkehrsein-
richtungen und Fahrzeuge im Verkehr von weitem 
wahrnehmen 

Die optischen Wahrnehmungsmöglichkeiten anderer 
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Verkehrsteilnehmer in Betracht ziehen: selbst gesehen 
werden 

 
Die akustische Wahrnehmung ver-

feinern und das Symbolverständnis 
für akustische Zeichen erweitern 

Verkehrsgeräusche bewusst wahrnehmen, unterscheiden 
und das eigene Verhalten darauf einstellen: 

- Motorengeräusche (Moped, Motorrad, Traktor, Pkw, 
Lkw usw.) 

- Fahrgeräusche (Anfahren, Beschleunigen, Bremsen, 
Rutschen usw.) 

- Geräuschquellen orten: ihre Lage bzw. Richtung an-
geben, ihre Entfernung vom eigenen Standpunkt 
schätzen 

 
Die Kommunikationsfähigkeit im 

Straßenverkehr fördern 
Im Straßenverkehr gebräuchliche nonverbale Kommu-

nikationsmuster wahrnehmen, verstehen und das eigene 
Verhalten darauf einstellen: 

- Handzeichen, Gesten, Blickkontakt 
- Bewegungsabläufe von Fahrzeugen (Geschwindigkeit, 

Beschleunigung, Verzögerung, Richtungsänderung) 
- Warnsignal (Fahrradglocke, Hupe, Folgetonhorn usw.) 
Typische Merkmale bestimmter Verkehrsteilnehmer er-

kennen und auf ihr mögliches Verhalten Rücksicht 
nehmen: alte Menschen, Behinderte, Kinder usw. 

 
Das Kommunikationsvermögen und 

die Reaktionssicherheit verfeinern 
Im realen Verkehrsgeschehen wesentliche Einzelheiten 

wahrnehmen 
Die Konzentration beeinträchtigende Faktoren erkennen 
Entfernungen und Geschwindigkeiten situationsgemäß 

richtig beurteilen und darauf angemessen reagieren 
 

 
Grundstufe I (1. und 2. Schulstufe) 
 
Vorgegebene Regeln akzeptieren 
 
Entwickeln von Einsichten in die Not-

wendigkeit der Verkehrsordnung 
Auf Grund von Beobachtungen und Erfahrungen die 

Einsicht erschließen, 
- dass der Straßenverkehr durch eine Verkehrsordnung 

geregelt werden muss und 
- dass diese Regelungen auch für das eigene Verhalten 

im Straßenverkehr Schutz und Hilfe bieten 
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Vertrautmachen mit den Verkehrsverhältnissen im Einzugsbereich der Schule 
 
Bewusst machen besonderer Merkmale 

der örtlichen Verkehrsflächen 
Gehsteig, Gehweg, Fahrbahn; Fußgängerübergang, 

Kreuzung; Straßen im verbauten Gebiet, Freiland-
straßen; schmale/breite Straßen; viel/wenig Verkehr; 
übersichtliche/unübersichtliche Stellen; Schulweg-
sicherung 

 
Erkennen besonderer Gefahrenstellen Verparkte Straßen; Haltestellen; Baustellen, Umleitun-

gen; schneller Verkehrsstrom; gefährliche Stellen auf 
Freilandstraßen, erschwerte Sichtverhältnisse (Kurven, 
Kuppen, Nebel, Dämmerung usw.) 

 
Erkennen von empfehlenswerten Über-

querungsstellen 
Unter- bzw. Überführung, geregelter Übergang (Ampel, 

Exekutive, Schülerlotsen, Schulwegpolizei), Zebra-
streifen, übersichtliche Stellen 

 
Verhalten von Kindern als Mitfahrer Grundlegende Gesichtspunkte über das Verhalten in öf-

fentlichen Verkehrsmitteln, im Schulbus, im Pkw 
 

 
Der Fußgänger im Straßenverkehr – Aufbau von angemessenen Verhaltensweisen 
 
Verkehrszeichen beachten Die für den Fußgänger bedeutendsten Verkehrszeichen 

kennen und das eigene Verhalten darauf einstellen 
 

Verhalten auf dem Gehsteig oder Geh-
weg 

Die wichtigsten Verkehrsregeln kennen und beachten: 
- Benützen von Gehsteigen und Gehwegen (Be-

nützungspflicht, auf der der Fahrbahn abgelegenen 
Seite gehen usw.) 

- wenn Gehsteige und Gehwege nicht vorhanden sind 
(zB auf Freilandstraßen): 
links gehen – Gefahr sehen 

- nicht überraschend die Fahrbahn betreten 
 

Verhalten vor dem Überqueren der 
Fahrbahn ohne Überquerungshilfe 

Bewusste Auswahl der Überquerungsstelle; Stehen-
bleiben am Gehsteig-/Fahrbahnrand bzw. an der Sicht-
linie; mehrmaliger Blick nach beiden Seiten; allenfalls 
Kontaktaufnahme mit Fahrzeuglenkern (Blickkontakt); 
Entscheidung zum Überqueren treffen (witterungsbe-
dingte Straßenverhältnisse berücksichtigen, anderen 
nicht blindlings nachgehen) 
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Verhalten vor dem Überqueren der 

Fahrbahn auf Zebrastreifen 
Nach Möglichkeit für das Überqueren der Fahrbahn Ze-

brastreifen wählen; vor dem Betreten den Verkehr ge-
nau beobachten; bedenken, dass der Zebrastreifen kei-
nen absoluten Schutz bietet 

 
Verhalten vor dem Überqueren der 

Fahrbahn auf ampelgeregelten 
Kreuzungen 

Sich nach vorhandenen Ampelregelungen (Mittelampel, 
Fußgängerampel, Druckknopfampel) richten; auch bei 
Grün nicht gleich gehen, sondern zuerst schauen (zB 
abbiegende Fahrzeuge) 

 
Verhalten vor dem Überqueren der 

Fahrbahn auf durch Exekutivbeamte 
oder Schülerlotsen geregelten 
Kreuzungen 

Sich nach den Handzeichen richten; womöglich Blick-
kontakt herstellen; auch hier beim Freizeichen nicht 
gleich gehen, sondern zuerst schauen (zB abbiegende 
Fahrzeuge) 

 
Verhalten beim Überqueren der Fahr-

bahn 
Auch jetzt nach beiden Seiten schauen, rasch gehen 

(nicht laufen), auf kürzestem Weg überqueren 
Bei vor dem Zebrastreifen anhaltenden Fahrzeugen auch 

auf Überholer achten; bei vorzeitigem Phasenwechsel 
der Ampel weitergehen 

Beim Herannahen von Einsatzfahrzeugen (Folgetonhorn, 
Blaulicht) besonders vorsichtig sein 

 
 
Vertrautmachen mit den Regelungen für das Spielen auf der Straße 
 
Die Regelungen für das Spielen auf der 

Straße kennen lernen und sich ent-
sprechend verhalten 

Beachten des prinzipiellen Verbots für das Spielen auf 
der Fahrbahn, auf dem Gehsteig und auf Gehwegen 
(Ausnahmeregelungen bei Spiel- und Wohnstraßen) 

Beachten des Sicherheitspakets und Wecken der Rück-
sichtnahme 

 
 
3. Schulstufe 
 
Die folgenden Lehrstoffe können je nach den regionalen Verkehrsgegebenheiten unterschiedlich 
akzentuiert werden. 
 
Das für die Teilnahme als Fußgänger am Straßenverkehr erworbene Wissen und Verhalten er-
weitern und vertiefen 
 
Verkehrszeichen und Verkehrsregeln 

kennen und beachten 
Zusätzliche, für das Verhalten der Fußgänger bedeut-

same Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrich-
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tungen kennen und das eigene Verhalten darauf ein-
stellen 

Die für Fußgänger bedeutsamen Verkehrsregeln kennen, 
akzeptieren und danach handeln 

 
Erweitern des Regelverständnisses Auch Ausnahmeregelungen sind Verkehrsregeln (zB 

Zusatztafeln bei Verkehrszeichen, Vorrang für Einsatz-
fahrzeuge) 

 
 
Soziales, auf Sicherheit gerichtetes Verhalten im Straßenverkehr erweitern 
 
Verantwortungsbewusstes und voraus-

schauendes Verhalten entwickeln 
Das eigene Verhalten im Straßenverkehr kritisch reflek-

tieren; sich zunehmend der eigenen Verantwortung für 
dieses Verhalten bewusst werden; Konfliktsituationen 
vermeiden 

Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer beobachten; 
Fehlverhalten erkennen und das eigene Verhalten 
darauf einstellen 

Mögliche Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig er-
kennen und das eigene Verhalten darauf einstellen, zB 

- Verkehrszeichen, die auf Gefahren hinweisen 
- besondere Beschaffenheit der Verkehrsfläche (Glatteis, 

Schnee, Nässe, Laub usw.) 
- Beeinträchtigung der Sicht (Nebel, Regen, Dunkelheit 

usw.) 
 

Personen der Verkehrsüberwachung 
unterstützen 

„Ordnungshüter“ im Straßenverkehr (Exekutive, Schü-
lerlotsen, Schulwegpolizei) anerkennen und durch ei-
genes Verhalten unterstützen 

 
Richtiges Verhalten bei Unfällen er-

werben 
Bei Unfällen situationsgerecht und altersgemäß handeln 

(Hilfe holen, nicht durch Neugier andere behindern, in 
besonderen Fällen selbst einfache Hilfeleistungen vor-
nehmen) 

 
 
Das Kind als Mitfahrer in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln – Aufbau von angemessenen 
Verhaltensweisen 
 
Öffentliche Verkehrsmittel im Umkreis 

des Schulstandortes 
Das öffentliche Verkehrsnetz im Einzugsbereich der 

Schule kennen: Bahn, Bus, Straßenbahn, U-Bahn 
Erste Einsichten in die Bedeutung des öffentlichen Ver-

kehrs für den Umweltschutz gewinnen 
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Verkehrsgerechtes Verhalten der Be-

nützer von öffentlichen Verkehrs-
mitteln und Schulbussen 

Verhalten vor dem Einsteigen, zB 
- auf dem Gehsteig bleiben 
- auf Bahnsteigen Sicherheitsabstand zu den Gleisen 

einhalten 
- erst einsteigen, wenn das Fahrzeug/der Zug hält 
- beim Einsteigen nicht drängen 
 
Verhalten im Verkehrsmittel, zB 
- sich fest halten 
- nach Möglichkeit Sitzplätze benützen 
- älteren Menschen und Behinderten den Sitzplatz über-

lassen 
- Ruhe und Ordnung bewahren 
- den Fahrer nicht stören 
- die Einrichtungen des Verkehrsmittels möglichst scho-

nend behandeln 
 
Verhalten beim und nach dem Aussteigen, 
zB 
- im Schulbus erst aufstehen, wenn der Bus hält 
- in öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig zum Aus-

gang gehen 
- die Fahrbahn erst überqueren, nachdem das Ver-

kehrsmittel abgefahren ist 
 

Verkehrsgerechtes Verhalten beim Mit-
fahren in/auf anderen (privaten) Ver-
kehrsmitteln 

Verhalten als Mitfahrer im Pkw, zB 
- auf der Gehsteigseite ein- und aussteigen 
- Rücksitz benützen und Sicherheitsgurte anlegen 
- den Fahrer nicht stören oder ablenken 
 
Verhalten als Mitfahrer auf landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen, zB 
- nur auf gut gesicherten Sitzen sitzen 
- sich gut fest halten 
 

 
Das Kind als Radfahrer – Vermittlung erster Kenntnisse, Einsichten und Verhaltensweisen 
 
Das Fahrrad – ein Verkehrsmittel Anbahnung einer sachlichen Einstellung zum Gebrauch 

des Fahrrades: kein Spielzeug, sondern ein Verkehrs-
mittel 
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Gesetzliche Regelungen über Alters-

grenzen 
Die für das Lenken eines Fahrrades wichtigsten Alters-

grenzen kennen, sie akzeptieren und sich entsprechend 
verhalten 

 
Verkehrszeichen beachten Die für Radfahrer bedeutendsten Verkehrszeichen ken-

nen und das eigene Verhalten darauf einstellen 
 

Verkehrssicheres Fahrrad und Sicher-
heitsausrüstung des Lenkers 

Die Vorschriften über die Beschaffenheit und Aus-
rüstung des Fahrrades kennen; das eigene Fahrrad dies-
bezüglich überprüfen und eventuelle Mängel ergänzen 
(lassen) 

Die für die Sicherheit des Lenkers erforderliche Aus-
rüstung (zB Sturzhelm) kennen und benützen 

 
 
4. Schulstufe 
 
Die folgenden Lehrstoffe können je nach den regionalen Verkehrsgegebenheiten unterschiedlich 
akzentuiert werden. 
 
Soziales, auf Sicherheit gerichtetes Verhalten im Straßenverkehr erweitern und vertiefen 
 
Sich als Fußgänger sicher verhalten Besondere Situationen beim Überqueren der Fahrbahn 

kennen und das eigene Verhalten darauf einstellen 
(wenn die Verkehrsampel nicht funktioniert, wenn 
Fahrzeuge abbiegen wollen, wenn man allein an einer 
ungeregelten Kreuzung ist usw.) 

Sich beim Überqueren von beschrankten und unbe-
schrankten Eisenbahnübergängen verkehrsgerecht ver-
halten 

Sich bei Baustellen, Umleitungen und anderen Verkehrs-
behinderungen verkehrsgerecht verhalten 

 
Für andere Verkehrsteilnehmer Ver-

antwortung übernehmen 
Kleinere Kinder im Straßenverkehr führen (zB kleinere 

Geschwister, Schulwegpartnerschaften) 
Behinderten und älteren Menschen helfen 
 

Mögliche Gefahren rechtzeitig er-
kennen und darauf angemessen rea-
gieren 

Das eigene Verhalten auf die besondere Art der Fortbe-
wegung von Verkehrsmitteln einstellen, zB 

- Schwierigkeiten des Spurhaltens einspuriger Fahrzeuge 
- Spurgebundenheit der Schienenfahrzeuge 
- Überbreite und/oder Überlänge von Fahrzeugen 
- Ausscheren langer Fahrzeuge in Kurven 
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Sich als Mitfahrer in öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln zunehmend selbstständig und 
sicher verhalten 
 
Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel 

und Schulbusse 
Erweiterte Kenntnisse über das öffentliche Verkehrsnetz 

erwerben (Verkehrsknotenpunkte, Verkehrsanschlüsse, 
Taktverkehr usw.) 

Das eigene Verhalten und das Verhalten anderer Ver-
kehrsteilnehmer kritisch reflektieren 

Mögliche Konflikt- und Gefahrenquellen kennen, sie 
rechtzeitig erkennen und das eigene Verhalten darauf 
einstellen 

 
Mitfahren in/auf anderen (privaten) 

Verkehrsmitteln 
Sich als Mitfahrer im Pkw richtig verhalten 
Die Vorschriften für das Mitfahren auf Fahrrädern ken-

nen und sich dementsprechend verhalten 
Mögliche Gefahrenquellen kennen und entsprechende 

Schutzmaßnahmen ergreifen (zB Sicherheitsgurte, 
Schutzhelm; aber auch: sich gut fest halten) 

 
Einsichten in das Verhalten von Fahr-

zeuglenkern gewinnen 
Durch Technik und Witterung bedingte Probleme ken-

nen: toter Winkel, Bremsweg, Sichtbehinderung usw. 
Andere Störfaktoren beachten: Lärm, Ablenkung, Be-

hinderung bei der Fahrtätigkeit usw. 
 

 
Als Radfahrer Sicherheit im Straßenverkehr erwerben 
 
Das Fahrrad – ein Gebrauchsgegen-

stand und Verkehrsmittel 
Erkennen und einsehen, dass das Fahrrad ein Verkehrs-

mittel ist, dessen Benutzung viele Vorteile bringt, aber 
auch Gefahren in sich birgt 

Im Einzugsbereich der Schule vorgesehene Verkehrs-
flächen für Radfahrer kennen und benutzen 

 
Sichere Beherrschung des Fahrrades Die Bedeutung einer sicheren Spurführung auf gerader 

Fahrbahn und in Kurven für die eigene Sicherheit und 
die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer kennen 

Die Bedeutung zeitgerechten Bremsens mit der Vorder-
rad- und Hinterradbremse erkennen und das eigene 
Verhalten darauf einstellen 

 
Verkehrszeichen und andere Ver-

kehrseinrichtungen kennen 
Die für Radfahrer bedeutsamen Verkehrszeichen kennen 

und sich ihrer Bedeutung entsprechend verhalten 
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Die verschiedenen Bodenmarkierungen kennen und sich 
ihrer Bedeutung entsprechend verhalten 

 
Das Vorrangprinzip, Vorrang- und 

Nachrangregeln kennen 
Die Prinzipien „Vorrang“ – „Nachrang“ und ihre Be-

deutung für die Verkehrssicherheit kennen 
Die für Radfahrer wichtigsten Vorrang- und Nach-

rangregeln kennen und in praktischen Beispielen im 
Schonraum erproben 

 
Zur Sicherheit im Straßenverkehr bei-
tragen 

Die Bedeutung des Defensivverhaltens im Straßenver-
kehr kennen und selbst beachten, zB 

- angemessene Geschwindigkeit (insbesondere beim 
Bergabfahren) 

- Sicherheitsabstand einhalten (vorne und seitlich) 
- die Fahrweise der Oberflächenbeschaffenheit der Fahr-

bahn anpassen 
- Gepäcksstücke (zB Schultasche) sicher befördern 
- den Vorrang von Einsatzfahrzeugen beachten 
- die besondere Regelung des Vorrangs für Schienen-

fahrzeuge beachten 
 

Rad fahren im verbauten Gebiet und 
auf Freilandstraßen 

Wichtige Verhaltensregeln für das Radfahren in ver-
bauten Gebieten und auf Freilandstraßen kennen und 
einhalten 

 
Verbote und Gebote Die für Radfahrer gesetzlich festgelegten Verbote und 

Gebote kennen und einhalten 
 

Abbiegen Sicheres Verhalten beim Rechtsabbiegen auf geregelten 
und ungeregelten Kreuzungen durch Üben im Schon-
raum erwerben 

Die schwierige Situation des Linksabbiegens auf ge-
regelten und ungeregelten Kreuzungen im Schonraum 
besonders gut einüben 

 
Überholen Die für das Überholen und Überholtwerden geltenden 

Regelungen kennen und anwenden; mögliche Gefahren 
bewusst machen 

 
 
Den Zusammenhang zwischen Straßenverkehr und Umwelt erschließen 
 
Erste Einsichten in die Beziehungen 

zwischen Wohnumwelt und Straßen-
Den Zusammenhang zwischen Wohnraum, Wirtschafts-

raum und Verkehrsnetz an einem regionalen Beispiel 
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verkehr erkennen 
Kritische Aspekte zwischen dem Anspruch auf gesundes 

Wohnen und dem Bedarf an Straßenverkehr er-
schließen 

Möglichkeiten einer Veränderung des Straßenverkehrs 
im Einzugsbereich der Schule zu Gunsten besserer 
Wohnqualität überlegen 

 
Luftverschmutzung Durch den Vergleich Straßenfahrzeuge (ohne Fahrräder) 

– Schienenfahrzeuge den Unterschied der Luftver-
schmutzung (Schadstoffemission) erkennen 

 
Lärmentwicklung Verkehrsmittel in solche mit hoher, mit mittelmäßiger, 

mit geringer und mit keiner Lärmentwicklung einteilen 
 

Grundwasserverschmutzung Gefahren der Grundwasserverschmutzung durch Benzin 
und Öl erkennen 

 
Ausnutzungsgrad Den unterschiedlichen Ausnutzungsgrad verschiedener 

Verkehrsmittel erkennen (Menschen- und Gütertrans-
port durch Fahrrad, Pkw, Lkw, Bus, Bahn; Begriff 
Massenverkehrsmittel) 

 
Landschaftsverbrauch Den unterschiedlichen Landschaftsverbrauch für den 

Straßenverkehr einerseits und den Schienenverkehr an-
dererseits erkennen 

 
 
DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE: 
 
Der verbindlichen Übung Verkehrserziehung sind besondere Bildungs- und Lehraufgaben sowie 
konkrete Lehrstoffe zugeteilt, um eine weitgehend eigenständige Behandlung dieses 
bedeutsamen Erziehungsauftrags der Grundschule sicherzustellen. Als solche steht sie zwar in 
engem Zusammenhang mit dem fächerübergreifenden Unterrichtsprinzip Verkehrserziehung, sie 
ersetzt dieses Prinzip jedoch nicht. 
Verkehrserziehung ist ihrem Wesen nach auf die Aneignung normgerechten, situationsange-
messenen Verhaltens, das der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer dient, ausgerichtet. 
Da sich Verhalten im Allgemeinen sowohl aus dem individuellen Selbstkonzept des Kindes als 
auch durch auf Lernen gerichtete Anregungen und Herausforderungen und die darauf folgenden 
Rückmeldungen entfaltet, ergeben sich in Übereinstimmung mit den allgemeinen didaktischen 
Grundsätzen des Lehrplanes ua. folgende spezifische Ansprüche an den Unterricht: 
 
a) Verkehrserziehung schöpft auf allen vier Schulstufen ihre Lernanlässe und Inhalte 

überwiegend aus den realen Verkehrsverhältnissen und –ereignissen im Einzugsbereich der 
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Schule. Dies schließt die Möglichkeit von Gelegenheitsunterricht ein. Außerdem können im 
Sinne des Rahmencharakters des Lehrplanes insbesondere auf der 3. und 4. Schulstufe bei 
der Stoffauswahl die Schwerpunkte den regionalen Verkehrsgegebenheiten entsprechend 
unterschiedlich gesetzt werden. 

b) Im Hinblick auf den Grundsatz der Kindgemäßheit des Unterrichtes ist insbesondere bei der 
Vermittlung der rechtlichen Vorschriften behutsam vorzugehen. Um auf das Verhalten der 
Kinder einzuwirken, sind diese Vorschriften wiederholt und in verschiedenen 
Sinnzusammenhängen aus dem realen Verkehrsgeschehen einsichtig zu machen. 

c) Neben sachlichem Lernen ist Verkehrserziehung wesentlich auch auf soziales Lernen ausge-
richtet. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit ist auf die Eingebundenheit des am Verkehr teil-
nehmenden Kindes in die große Gruppe der Verkehrsteilnehmer im Sinne einer gut einge-
spielten Verkehrsgemeinschaft hinzuweisen. Jeder trägt nicht nur für sich selbst, sondern in 
hohem Maß auch für andere Verantwortung. Das Rollenspiel kann als eines der Mittel zur 
Selbsterfahrung in diesem Lernbereich empfohlen werden. 

d) Um auf die Entfaltung des Verhaltens der Kinder nachhaltig einwirken zu können, ist zur Be-
wältigung konkreter Verkehrssituationen des Alltags das Einüben von Verhaltensmustern in 
geeigneten Schonräumen (Verkehrserziehungsgarten, Schulhof, Turnsaal u. dgl.) 
unerlässlich. Dabei können auch Beamte der Exekutive über das „Standardprogramm für den 
schulischen Einsatz der Exekutivbeamten in der Verkehrserziehung“ und über die 
Vorbereitung auf die „Freiwillige Radfahrprüfung“ hinaus einbezogen werden. Um Lernen 
durch Einsicht zu ermöglichen, ist die Begründung dieser Verhaltensmuster durch die 
Schüler notwendig. 

e) Regelmäßige Wiederholung und systematische Festigung der im Abschnitt Lehrstoff angege-
benen Verhaltensweisen sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherung des Unterrichtser-
trages. Dabei ist auf eine enge Verklammerung der Inhalte der Verkehrserziehung von der 1. 
bis zur 4. Schulstufe zu achten. 

f) Verkehrserziehung sollte auf allen vier Schulstufen so engagiert angelegt werden, dass sie 
von jedem Kind als etwas besonders Wichtiges, Lebensbedeutsames erkannt und akzeptiert 
wird. Richtiges, zunehmend selbstständiges Verhalten im Straßenverkehr sollte als echte 
Lernleistung anerkannt und bei entsprechenden Gelegenheiten auch verstärkt werden. 


